
Nr. 14 11. Februar 1918

für öeR
JnhaltS -Ncber sicht»t: Rechnung der Provinzialkasse . — Kreis abdeckereiverzeichntssc. - Ehemalige Hilfsschüler.

Verordnung über Bier . — Bewirtschaftung von Runkelrüben . —. Dörrobst.
— Gefrtndetl. verloren.

Betr . : Rechunngder Pto -vinzialkasse Oberhesseic für 1913.
Auszug

aus der von Gwtzhkr -oglicher .OHerrechumgSkatmirer festgesetztes
Rech-rnmg der Provinziallasse der Provinz Oberhessdn für das

Rechnungsjahr 1913.
Einnahme B-zeichinmg der Rubriken Ausgabe

M Ä 'U
481953 71 l , Beiträge der Kreise . .

14 747 71 3. Allgemeine Verwaltung . . 28 712 —
85 398 30 4. Krciöstraßeu . 442 630 39

— - ft. Unterricht , Wi enschaft und Kunst . . 5 700 —
135 345 48 6. Gesundheitspflege . . . 395 135 65

900 72 7. Landwirtschaft , Gewerbe und Verkehr 6 411 90
— — 8. Beihilfen . 10119 31

5 814 48 9. Kapitalzinsen . 5 85
— — 10. Agiogewiiin , Zinsvergütung und

Reichssiernvelsreuer . 0 90
800 89 31. Zu rück-«empfangende u. auszuleiheude

Kapitalien . 1975 —
— — 12. Amzuuehmende und zurückzuzahleude

Kapitalien . . .
— — 13. U- eindringliche Posten und Nachlässe 197 —
326 90 14. Ausüäude . . .

73 347 16  15 , Kassevorrat . .
798 635 35 690 308 —

Die Einnahme beträgt . 798 695 35
Die Ausgabe beträgt. . 690 308 —

Verglichen bleibt Rest . . 108 327 35
und dieser besteht:

1. in barem Vorrat . 108 051 26
2. in Vorlagen . 200 —
3. in Ansständeu . 76 10

Summe wie oben" 10« 337 35
G i < B e it , den 20. Februar 1915.

Der Provinzial kasserechuer.
m.  Kautz.

Revidiert , ohne daß sich für den. Abschluß ehre Aeuderuug ev-,
geben hat.

D a r m sta 5 t , den 25. Januar 1918.
Gvoßh ermögliche Ober rechuu ngska mwer.

I . B . : gez. Schläger.
Wird gemäß Ajrt. 79 und 43 der Kreis - und ProvinMl -Ord-l

MNtg veröffeittlicht.
G i e ß e n , den 4 . Februar 1918 . v

Der Vorsitzende des Provrn -ialausMisseS der Propwr Ober Hessen.
__ Dr . Usinger. __
® t?tr . : Einsendung her Kreisävdeckereiverzeichnissefür den Monat.

Januar 1918.
An die Grvßh . Bürgermeistereien der Landgemeinden des

Kreises.
Wir erinnern Sie an die Einsendung der Ttbdeckereiverzeich-

tnsse für d e n M o n a t Januar 1918.
Genaue Aufftelllmg ist unbedingt notwendig.
Gießen,  den 5. Februar 1918.

OlwßherzolNichesKreisamt Gienen.
Dr . Ui i it fly r.

Betr . : MilitmwerlMnisje der ehemaligen Hilfsschüler
An die Schulvorstände des Kreises.

Aus Anregung des Reichskanzlers I>at das Großh . Ministerium
des Innern , Abteilung für Schutangelegenheiten , angavr-dntt daß
aNiahrlich l>ei der Sä >nlentlasjung der Zöglinge der Hilfsschulen
ern genaues Verzeichnis der entlassenen Knaben unter Baifiignngi
von Mgangszeugnissen , sowie von sonstigen geeigneten Beurtei¬
lungen ä̂rztlichen Zeugnissen ufm.) von deir Leitern der Schulen
au. die Gem eindevorsteher, die zur Anlegung der Rskittierunas -'
stantutrolle verpflichtet tvowen sind. aLgegeben werden, soll. Der
MEdevorstaud liat bte_ Verzeichnisse an den Zivilv -orsitzenden der
Ersatz.omuu »,lon ernznsenden. In sinngemäßer 0'uivenduug dieser

ans solche schwackchegabteKiirder, die eigentlich in
rlL c ~• oeulwt hätten , aber nicht in ihnen aiw gebildet wordeit
ttm >, beülmnwn wrr, daß Las oben bezeichnete Verfahren auch and
d»ese Ktiwer , Anwendung finden soll. Mi ich-er Enttasfimg ist,
deiitgeittaß erne genaue Würdigung dieser Säfijler in phtMschler,
mtellek neller und moralischer- Hinsicht üufauftttten , mit ärztNchen
L̂ lginssen und svirstigen geeigneten Gutachtm m  vervollsländiaen

und an die zustäudiae Gem<ind '.'bchörde pic Weiterbrsörd mutig
abzugelwn.

Gießen,  den 0 . Muwar 1918.
Großherzoglichc Krcisfchulkomnnssion Gießen.

__ Dr . Usinger.
Bekarmtmnchuttft.

Betr . : VerbrauckBreg -elung der in die ' ösfeiMche BewirtschasKtUg
getrommenen Nährmittel ; hier : Bestellung von Kaffee-
Ersatz.

Gemäß § 5 unserer BekarmtmackMig vom 17 . März 1917,
MeiMatt Nr . 48 , über die Verbrat !khsregelung der in die öffent¬
liche Bewirtsckrafinng genonimenen Nährnfittek , sowie auf Grund
das 8 8 der Bekanntmachung des Großh . Ministeriums des Innern
vorn 3 . Jaimar 1918 , Mcisblatt Na-. 8, über deni Verkehr mit
Kaffee- Elfi atz wird für die Landgemeinden des Kreises folgendes
bestimmt:

* Es sollen ansgegeben loerden für die Zeit vom 15. Januar M
28 . Februar 1918

1. für drolgetreideversorg ungsberechtigte Kinder bis zu 12 Jah¬
ren irote Karten ) : auf die Marke 25 der Nährmittelkarte 6
Kaffee-Ersatz;

2. für die übrige drotgetreiideverforgungsberechtigte Bevölke¬
rung iblaue Abarten) : auf die Marke 28 der ^dä-hrmittelkarte 0
Küfsee- Ersatz.

Geliefert werden voraussichtlich die bekannten Fabrikate der
Firmen : Pfeiffer 6c TiUer , Ach. Frank Söhne , Emil Seelig , Kath¬
reiner-.

Wer die aus ihn entfallende Ware , 250 Gramm auf die Person,
zu beziehen wünscht, hat Uttter Vorlage seiner Krrte bei einem
Kleinhändler seines Wohnortes bis zum 15 . Februar 1918 ein«
Bestellung auHugeben . Dabei ist?darauf ziu achten, daß der Kieiiv-
Händler mrr die betreffende Bestellmarke abt rennt und auf der
gleichzissrigeit Qnittuugs - und Bezugsmarke die Bestellung betätigt.

Wer die vorgesehene Frist für die Bestellung
nicht einhält , verliert d en Anspruch auf die i nl
dies cm M vnat  i h nt zp  ste h e n de  W ar  e.

Tie Kleinhandelsgeschäste haben die Bestellmarken auf die in
Betracht kommeirden Bestellbogen ansUtklebdn und spätestens anr
25 . F-ebruar 1918 der Großhandelsvereinigung e. G . m. b. H.,
Gief;en Ŵ st- Aulage 31 , einznsendeu . Bei Einsendung der Bestell-
markeir an die Großl >andelsvereiingnng Gießen ist von den Klein¬
händlern aus der Rückseite der Bogen anzugebm , vorr ivelcl)em
Großbändlsr der Kafiee-Ersatz g.eliefert werden soll.

. Nichtettrhaltung dieser Frist Lieht den Ausschluß des de-
treffenden KleinhaWA - geschäftes von de-c Beteiligung an dem Ver¬
trieb der Kfiffee-Ersatzmittel nach sich.

Ten Großh . Bürgermeistereien der Landge¬
meinden des Kreises  ivird empfolsten, vorstehende Bekannd-
ma6mng sofort  ortsüblich zu verössetitlicl-en.

Gießen,  den 6. Februar 1918 . -
Grvßherzogliches Kreisamt Gießen.

51 V ' !o ,»in m p r h p

Bekanntmachung.
In der Zeit t» m 15 . bis 31 . Januar 1918 wurdeir irr hiesigeyStadt ' '

gefunden:  1 Paar Derrvnmanschetten , 1 Fangemng , einet
Schillermütze . 1 Tischheche, 4 Portemonnaies mit Inhalt . ein
Kiuderpelzkragen , 1 silb. Anhmrger mit Efiernetn Kreuz , ein
Poftkarterraldum mtd 2 Haarpfeile:

verloren:  1 gekbledermes Poriomonnaie mstt eine'nr 5 - und
Mar -k-Schern . 1 schwarzes Portemonnaie mtt 6—10 Mark Ju^

1 SautthaudbentÄ nnt einer Leder - und (̂ eldbrref-
tasche, 1 Paar schvarze Herrenha -ndschche, 1 silb. Taiirennhr
nrrt BrerzrpfÄ , 1 Briefmäppcherr mit 3 äD-Vtark -Ss ^ines^
1 schwarze Handtatzhe mit ettva 0 Mark , 1 JnbüLurnszweü
markstnck 1 kleine Granatbrosche , 1 schwarzer Teckelhurrd. ein
braunes Tanrenpo -rtemonnaie nnt Fahrkarte Larrbeel Meßen
1 Mai -kenEchche -r mit 1 6-Mark -Schern , Seifen - uuh Brotp
nmi-fcit, 1 Paar schwarze angestrickte Tamenstrüulpfe , eine
Taulenarmbarckm .hr mit Lederriemchen , 1 Md . Mei 'er mir
gold. Bügel nrrd branireur Etrri . >-
Vfiießen,  den 31 . Januar 1918.
Dir Elupfarkgsbereckfiigten der gefundenen Gegenstände be¬

lieben ehre Ansprüche alsbald bei uns g-elterld zu macl;«eil.
Die Abholung der gefundenen Gegenstäude kann an jeder»

Wocherrtag von 11—12 Uhr vormittags urck>4—5 Uhr nachmittags
bn der Unterzeichneten Behörde , Zimmer M . 1, erfolgen.

Großherzogliches Polizeiamt Gießen.
I . 2l. : Pfeffer.



s

Verordnung.
über Bier und birrähnlichss Getränke. Born 24. Januar 1918.
Ans Grimd der Berordmmg über Kriegs nmßn»hmcn zur Sicke¬

rung der Vvlksernährung vmn 22. Mai 191(5 (Reichs-Gesetzbl.
S . 401) 18. dLugust 1917 (bEchs-Gesetzbl. S . 823) wird für
das Gebiet der Nordtreurfchen Brauften« :gemeinsihast verordnet:

8 1. Vier und bier ähnliche Getränke (ß 2 Abs. 1 b) deren
Clommmfirs« rnehr als drei vom Hmchert <m Eztraktstzosfcn ent¬
hält, dürfen nickt !>ergestellt Iverden.

8 2.  Beim Verkaufe durch den Hersteller h.arf der Preis für
100 Liter in Fässern nicht übersteigen:
a ) für imtergäriges und obergärig -es Bier : 23 Mark:
b>für dierähnlicht̂ Getränke im Snnre des Bransleuergesetz.es

von: 15. Juli 1909 (Reichs -Gesetzbl. S . 773 ) und für sonstige
bierähnliche Getränke (Ersatzbiere ) : 21' Mark.
Ter Höchstpreis Mießt , wenn die Ausfchankstättc am Orte

der Herstell '.mg liogt . die Kosten der Beförderung bis zu dieser
urrd die Kosten der Rückbeförderung der leeren Fässer , wenn.
Versendung nach einen : anderen Orte als denl Herstellungsart'
mir Bahn oder Schliff erfolgt , die Msten der Beförderung bis
zur Verladestelle des Herstellungsorts - und die Kosten der Rück¬
beförderung der leeren Fässer von dieser- Stelle ab , sowie die
Kosten des Ein - und Ausladens daselbst ein . Erfolgt die Ver¬
sendung rrach einem anderen Orte als dem Herstellung Sorte nicht
mit Bahn oder Schiff , so schließt der Höchstpreis die Kosten der
Beförderung nnrerhalb des Herstellungsortes und die Kosten der
stiückbesörderung der leeren Fässer in dein gleichen Umfange ein.

Ter Höckjstpreis si: Abs. 1, 2 gilt auch, außer in den Fällen des
§ 5 , beim Verkauf durch andere Personen als i>eu Hersteller,
wenn diese Personen oder der Erwerber am Orte der Herstellurig
ihre geiverbliche Niederlassung oder ihren Wohnsitz haben.

Ter Höchstpreis gilt nicht bei Wgabe von Bier oder bierähn>
lichen Getränken im eigmen Ausschank des Herstellers.

Verträge über Lieferung von Bier oder bierähnlick-en ' Ge¬
tränken , welche zu höheren als den nach Abs. 1 bis 3 zulässigen
Preisen abgeschlossen sind, gelten mit dem Inkrafttreten dieser Per-
or-dnung als zim: Höchstpreis abgeschlossen, soweit die Lieferung zu
diesen: Zeitpunkt noch nicht erfolgt ist.

8 3 . Tie Lairdes êntralbehörden oder die von ihnen bestimmten
Stellen können niedrigere als die im § 2 bestimmten Preise sest-
s-etzen. Sie können beftimmeip daß Verträge , .die vor Jnkrafkkreten
id̂w von ihnen festgesetzten Höchstpreise zu einem höhere:! Preise
abgeschlossen sind , als zun: Höchstpreis abgeschlossen gelten , soweit
nicht die Lieferung vor kiefern Zeitpunkt erfolgt ist.

Tie im tzlbs. 1 geimnnten Behörden oder Stellen können für den
Wtesterverlauf , soweit er nicht im 8 2 bereits «geregelt ist, sowie für
den Verkauf in Flaschen Höchstpreise festsetzen.

8 4- Ter Höchstpreis (88 2, 3) ermäßigt sich für Bier und
bierähnliche Getränke , die vom Hersteller aus eiu.en: anderen Brau-
stsencrgebiet geliefert werden , um die im Herstcllnngsgebiete ge¬
währte Anssuhrvergütnng.

8 5. Die Inhaber von Gast - und Schankwirtschaften , sowie
bvn anderen Betrieben , die Bier oder bierähnliche Getränke offen
oder in Flaschen oder andren Gefäßen in: Kleinverkauf abgeben,
haben durch deutlich sichtbaren Aushang in den Wirtschaftsräumen
ßmd Verkaufsstellen die Verkaufspreise für diese Getränke in den
-um Ausschank oder Verkaufe kommenden Maßen bekanntzugeben.

Die angekündigten Preise dürfen nicht über-schritten werden.
8 6. Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen

Wr Ausführung dieser Verordnung.
8 7. Bier und bierähnliche Getränke (8 2 Abs. 1 b) dürfen nicht

untereinander gemischt verkauft werden.
8 8 . Die in dieser Verordnung oder au : Grund dieser Verord¬

nung festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne des Gesetzes,
betreffend Höchstpreise, von: 4 . August 1914 , in der Fassung der
Bekanntmachung von: 17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516)
in Verbind :n:a mit den Bekanntmachungen von: 24 . Januar 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 25), 23 . März 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 183)
und 22 . Mär ; 1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 253 ).

8 9. Mit Gefängnis bis zu einen: Jahre und mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft,

tver Bier oder bierähnliche Getränke mit einem höheren als dem
* stach § 1 zugelassenen Staiumwürzgelialte her stellt oder dem

Verbot im 8 7 zuwiderhandelt:
3 . wer die gemäß 8 5 augekündigten Preise überschreitet:
8 . wer den gemäß § 6 erlassene:: Ausfnhrungsbeftimnmngen zu¬

widerhandelt.
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Vorräte erkannt

werden , auf die stich die strafbare Handlung bezieht , ohne Unterschied-,
ob sie dem Täter gehören oder nicht . f

8 10 . Mit Geldstrafe bis zu einhundertsünfzig Mark wird be¬
straft , wer der ihn : nach 8 5 Abs. 1 obliegender: Verpflichtung nicht
nachkommt . /

8 11. Die Vorschriften dieser Verordnung finden keine Autven-
dung auf Bier , das ans Ansordern der Heeresvertvaltnngen oder der
Marineverwaltung an die Feldlruppen zu liefern ist.

8 12. Der Staatsselretär des Kriegsernährungsamts kann
Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen.

8 43. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft . Mil den: gleichen Zeitpunkt tritt die Verordnung Über
Bier vom 20 . Februar 1917 (Reichs -Gesehbl. S . 162 ) außer Kräfte

Berlin , den 24?Ianuar 1918.
Ter Staatssekretär des Kriegsernäh ^ ngSamts

v o n W a l d o w.

Bekanntmachung . ^
Bon : 1. Februar 1918.

Auf Grund der Verordn mg des Bundrsrals von: 24 . Jaikuar
1918 über Bier und bierähuliche Getränke «Restifs Gefetzbl. S . 55)
wird verordnet , ivie folgt:

8 1. Für den Weiterverkauf von Bier und bicrähnlichen Ge¬
tränken , soweit er nicht durch 8 2 der Bundcsratsverordnung vom
24 . Januar 1918 geregelt ist, forme für den Verkauf in Flaschen
können die <>)roßh . Kreisämter , in den Städten von über 20 000
Einwohnern die Oberbürgenneister Höchstpreise festsetzen.

8 2. Unsere Bekanntmachungen vom 19 . März und vom
21 . dlpril 1917 (Reg .-Bl . S . 75 und 113 ), die Verordnung über
Bier betreffend , sind aufgelwüen.

Darm ft adt.  den 1. Februar 1918.
Großherzogliches Ministerium deö Innern.

_ v. Hombergk.
Betr .c Tie Bewürtschafv.mg von Runkelrüben.
An den Oberbürgermeister zu Gießen und die Grösst).Bürg r-

meistereien der Landgemeinden des Kreises.
Die in unserer Versagung vom 11. Jimusr 1918 (Kreisblatt

Nr . 6 vom 18 . 1 1918 ) geforderten Berechrutngien hin, : üblich
des Bedarfs an Runkelrüben können bis auf weitere Verfügung:
unterbleibe, :.

Wir bemerken hierbei , daß die mitgeteilten Futtermemgen auf
Grund von Angaben der Lau dlvi rtschaftskammer in Tarmftadt ge¬
fordert worden such.

Ter in unserer Verfügung auf den 15. Februar 1918 angesetzte
Termin wird hiermft auf unbestimmte Zeit hinaus geschoben.

Gießen,  den 9 . Februar 1918.
Grosherzo «ü :ches Kre:sarnt Gießen.

Dr. Usinger.

Bekanntmachung über Dörrobst.
Vom 4. Februar 1918.

Die nachstehende Bekanntmachung der Kriegsgefeilsch«ft für
Obstkonserven und Marmeladen rvird hierdurch wiederholt zur all-
gen:einen Kenntnis gebraclst.

Tarn:  st a d t, 4 . F ^ ruar 1918 . 1032V
Die Landesobststelle:

Dr . Wagner.

Bekanntmachung.
Auf Grmch des 8 2 der Verordnung des Stellvertreters des

Reichskanzlers über die Verarbeitung von Obst vom 5 . August
1916/24 . August 1917 und der Bekanntmachung der ReickMelle
für Gemüse und Ob-st über die Herstellung von Pflaumenmus.
Dörrobst und Obstkraut vom 3. September 1917 wivd unter Hin¬
weis auf die Strafbestimmungen in diesen Verordimngen nnt Zu¬
stimmung des Bevollnrächtigten des RerchMrnzlerS in ^lbändernng
unserer Bekanntnmckmng von: 5 . Oktober 1917 (Reickfsanzeigee
Nr . 241 ) folgeicheS bekdnntgegeben:

Aller l̂bsatz von TörrÄist ist verboten . Die vorhandenen Be¬
stände an Dörrobst iverden von den zuständigen Lurches-, Provin¬
zial - m :d Bezirksstellen für Gemüse nich Obst ausgekauft rvr'rdcn.

Lohn vertrage ilfea- das Dorren von Obst bedünen in jedem
einzelnen Falle der Genehmigung der zuständigen Landes -. Pro¬
vinzial - oder Bczirksstelle für Gemüse und Obst.

Ausgenouunen von den vorstehenden Vvrschmfteu ist der Ah!-
satz von Dörrobst an die stellv. Intendantur des 9 . Armeekorps in
Llltvna :pch an die Zentralstelle für die Beschaffung der Berpfle-
S:ng der Marine in Berlin W10, Königin-̂lugusta-Straße 38s 42 soweit abgeschlossene Verträge auf Lieferung von Dörrobst
m: diese Stellen bereits Vorlieben . Der Abschluß neuer derartigev
Lieferungsverträge ist unzulässig.

Das ; das vorstehende Absatzverbot für alle getverbsmäßigcn
mch nicht getverbnnäßigen Hersteller von Dörrobst gilt , tvird be¬
sonders hervorgehoben.

Nur ivvn im Jahre loeniger als 20 Doppelzentner Dörwohst
nicht gewerbsmäßig herstellt , bleibt vom Absatzverbot unberührt.
Toch gmrd ausdrücklich daraitf hingewiesen , daß jeder Weiterabfatz
von DörrE , das von solchen Herstellern envvrben wurde , ver¬
boten und strafbar ist, wie jeder Handel mit Dörrobst überhaupt.

Berlin,  den 20 . November 1917.
UricgsgeseNjchast für Gbftkonserven und Marmelade»

m. b. h.
Berlin 84V 68, Kochstraße 61.

H a r t w i § . Dr . Leh m a n n.

Zwillingdrunddruck der Brühl ' scheu  Unw .-Buch - urch Steindruekrrei . R . Lange.  Gießer :.


	00001
	00002

